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Untersucht wurde folgende 3 Varianten. 
- VO1: Gebäudereihe an der Werdensteiner Straße nur im Erdgeschoss verbunden. Im 1. 

und 2. Obergeschoss ist der Bereich zwischen den Wohnhäusern offen.  
- VO2: Gebäudereihe an der Werdensteiner Straße im Erdgeschoss verbunden und Lärm-

schutzwand im 1. Obergeschoss. Im 2. Obergeschoss ist der Bereich zwischen den Wohn-
häusern offen.  

- VO3: Gebäudereihe an der Werdensteiner Straße im Erdgeschoss verbunden und Lärm-
schutzwand im 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss. 

 
Die höchsten zu erwartenden Beurteilungspegel treten an der Fassade zur Werdensteiner Straße 
auf und betragen am Tag 66 dB(A) und Nachts 61 dB(A). Nach aktueller Rechtsprechung werden 
Lärmbelästigungen bei Beurteilungspegeln von tags größer als 70 dB(A) und nachts größer als 60 
dB(A) für die Gesundheit als kritisch angesehen. Orientierungswertüberschreitungen, teilweise er-
heblich sind an den Wohnhäuser entlang der Werdensteiner Straße im Norden, Westen und zwi-
schen den Wohnhäusern, am westlichen Reihenhaus im Westen, Norden und Osten und am mitt-
leren Reihenhaus im Norden zu erwarten. Mit der Lärmschutzwand im 2. Obergeschoss sind Ori-
entierungswertüberschreitungen, teilweise erheblich an den Wohnhäuser entlang der Werdenstei-
ner Straße im Norden, Westen und zwischen den Wohnhäusern und am westlichen Reihenhaus 
im Westen und Norden zu erwarten. 
 
Durch die Lärmschutzwand im 1. Obergeschoss können an den Reihenhäusern Lärmminderungen 
um bis zu 5 dB(A) erreicht werden. Durch die Lärmschutzwand im 2. Obergeschoss können an 
den Reihenhäusern Lärmminderungen um bis zu 7 dB(A) erreicht werden.  
 
Die Lärmschutzwand ist zwischen den Wohnhäusern im Süden geplant. Wir erachten hier eine 
Lärmschutzwand im Norden zwischen den Wohnhäusern aus folgenden Gründen als erforderlich: 
 
- Bereiche zwischen den Wohnhäusern entlang der Werdensteiner Straße mit nachgewiesenen 

erheblichen Orientierungswertüberschreitungen können sehr gut geschützt werden  
-  Eine Lärmschutzwand ist effektiver, je näher sie an die Lärmquelle heranrückt. 
- Reflexionen durch die Lärmschutzwand zwischen den Wohnhäusern (im Gutachten berechnet) 

treten nicht auf. 
  
Der Gutachter empfiehlt den Nachweis der Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109 im 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren. An Fassaden mit einer Überschreitung des Beurteilungs-
pegels von 50 dB(A) im Nachtzeitraum ist bei Schlafräumen eine fensterunabhängige Lüftungsein-
richtung erforderlich. 
 
Wir erachten die Aufnahme der schallschutztechnisch notwendigen Anforderungen in die Plan-
zeichnung, Satzung und Begründung zum Bebauungsplan als zwingend erforderlich. 
  
Die Geräuscheinwirkung innerhalb des Plangebiets 
 
Eine detaillierte Lärmberechnung wurde hier nicht durchgeführt. Nach derzeitiger Rechtsprechung 
sind oberirdische Stellplätze im Wohnbereich nicht zu beanstanden, wenn sie dem Bedarf der zu-
gelassenen Wohnnutzung entsprechen.  
 
Die Tiefgaragenausfahrt ist nach Nordwesten zur Werdensteiner Straße hin geplant. Diese Orien-
tierung ist schalltechnisch günstig. Bei Errichtung der Tiefgaragenausfahrt nach dem Stand der 
Technik ist in der Nachbarschaft mit keinen schädlichen Umwelteinwirkungen zu rechnen. Die An-
forderungen nach dem Stand der Technik sind in einer Baugenehmigung aufzunehmen. 
 
Kindertageseinrichtungen fallen unter das zehnte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes – Privilegierung des von Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätzen ausge-
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2.4   Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht  

  überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 
 
 

   Rechtsgrundlagen 

   

   Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

   

2.5 X Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach 

  Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
 

Altlasten und Bodenschutz 

Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen über weitere Altlasten, schädliche 

Bodenveränderungen oder entsprechende Verdachtsflächen in diesem Bereich vor. Dessen 

ungeachtet sind entsprechende ergänzende Erkundigungen bei der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde unverzichtbar. 

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 

werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich 

die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen 

(Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

 

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung 

und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter 

Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. Es wird 

empfohlen, hierfür von einem geeigneten Fachbüro ein Verwertungskonzept erstellen zu 

lassen. 

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt 

abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst 

wieder seiner Nutzung zuzuführen. 

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und 

stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der 

DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. 

Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhältnissen möglichst 

zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 18915 zu treffen. 

Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von 

Bauverzögerungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn 

geplant werden. Dabei wird die Erstellung einer Massenbilanz „Boden“ mit 

Verwertungskonzept empfohlen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. 

die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. 

Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg die 



 

rechtlichen und technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung 

von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV) maßgeblich. 

 

 

Wasserversorgung  

Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, öffentlichen 

Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet 

Wasserversorgung.  

Private Trinkwasserversorgungen sind uns nicht bekannt. 

Wir weisen darauf hin, dass sehr hohe gespannte Grundwasserverhältnisse anstehen 

können, welche bei der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen. Ein fachkundiger 

Nachweis, dass durch die Gründung im Grundwasser bzw. 

Grundwasserschwankungsbereich keine negativen Auswirkungen auf den 

Gewässerhaushalt oder Dritte entsteht, ist dem notwendigen Antrag im wasserrechtlichen 

Verfahren beizulegen. 

Die geplante Bebauung ist, wie die umliegende an die öffentliche Trinkwasserversorgung 

anzuschließen. 

 

 

Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser 

Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser aus dem Planungsgebiet soll an die gemeindliche Kanalisation 

angeschlossen werden. In der Kläranlage des Abwasserverbandes Kempten kann es nach 

dem Stand der Technik gereinigt werden. 

 

Niederschlagswasser 

Auf den Umgang mit Niederschlagswasser wird im Textteil unter Punkt 2.1 und 2.2 bereits 

ausführlich eingegangen. 

Grundsätzlich ist Niederschlagswasser vorrangig flächenhaft oder in Mulden bzw. Rigolen 

über die belebte Bodenzone zu versickern, sofern dies der Untergrund zulässt. Die 

technischen Anforderungen für die Versickerung sind in den DWA-Regelwerken M 153 und 

A 138 geregelt.  

Für Entwässerungsflächen kleiner 1000 m² ist ggf. eine erlaubnisfreie Einleitung unter 

Beachtung der NWFreiV in Verbindung mit den technischen Richtlinien TRENGW 

(Grundwasser) möglich.  

Falls das Niederschlagswasser aufgrund des anstehenden Untergrundes nicht versickert 

werden kann, ist es in ein Oberflächengewässer einzuleiten. Die technischen Anforderungen 

für die Einleitung sind in den DWA-Richtlinien M 153 und A 117 geregelt. 

 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer (Grundwasser bzw. 

Oberflächengewässer) ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Hier ist ggf. mit den 



 

entsprechenden Unterlagen beim Landratsamt Oberallgäu eine wasserrechtliche Erlaubnis 

zu beantragen. 

Vom Planer ist insbesondere nachzuweisen, ob einschließlich des Altbestandes von 

Waltenhofen eine Regenwasserbehandlung und / oder eine Regenwasserrückhaltung 

erforderlich sind. 

Es wird empfohlen die Notwendigkeit einer Regenrückhaltung frühzeitig zu ermitteln, damit 

die erforderlichen Flächen bei der Bauleitplanung berücksichtigt werden können. 

 

 

Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiet 

Uns ist im vorgesehenen Planungsbereich kein Oberflächengewässer bekannt. Uns liegen 

auch keine Angaben über rechnerisch ermittelte Überschwemmungsgebiete oder gesicherte 

Erkenntnisse über tatsächlich in der Vergangenheit dort abgelaufene Hochwasser- bzw. 

Starkregenereignisse vor. 

Dies bedeutet aber nicht abschließend, dass hier kein Gewässer im Sinne des § 2 WHG 

oder Überschwemmungsgebiet betroffen sein könnte.  

Die Kommune wird gebeten zu prüfen, ob ihr hier im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 

Gewässer 3.Ordnung (vgl. z.B. Art. 2 und Art. 39 BayWG) ein kleineres bzw. ggf. seit 

längerer Zeit verrohrtes Gewässer bekannt ist, bei welchem aufgrund des vorliegenden 

Vorhabens wasserwirtschaftliche Belange und/oder entsprechende wasserrechtliche 

Tatbestände betroffen sind, die beachtet werden müssen. 

 

 

Wild abfließendes Wasser/ Sturzflut 

Das Planungsgebiet liegt im bzw. unterhalb eines deutlich geneigten Hangbereichs.  Bei der 

Erschließungsplanung und der Planung der einzelnen Bauvorhaben ist deshalb auf die 

Gefahr von wild abfließendem Wasser bei lokalem Starkniederschlag zu achten.  

Gebäude sind auch abseits von oberirdischen Gewässern vielfältigen Gefahren durch 

Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände) ausgesetzt. So können überall 

Überflutungen der Straßen bei Starkregenereignissen oder in Hanglagen Sturzfluten durch 

lokale Unwetterereignisse auftreten. Bei urbanen Sturzfluten sind keine nennenswerten 

Vorwarnzeiten möglich. 

Wir empfehlen daher das Auftreten urbaner Sturzfluten und ihrer Auswirkungen bei der 

Aufstellung des Bebauungsplans zu prüfen und ggf. Maßnahmen in die Planungsunterlagen 

zu integrieren. Im Einzelfall ist auch die Geländeneigung und Gebäudeanordnung bei der 

Risikoanalyse zu beachten. 

 

Des Weiteren empfehlen wir einen Hinweis für Planer und Bauherren aufzunehmen, 

unabhängig von der Gewässernähe oder den bisher bekannten Grundwasserständen, einen 

Keller wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Das bedeutet auch, dass z.B. alle 

Leitungs- und Rohrdurchführungen dicht sein müssen. Besonderes Augenmerk ist dabei 
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stehen können, welche bei der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen. Ein fach-

kundiger Nachweis, dass durch die Gründung im Grundwasser bzw. Grundwasserschwan-

kungsbereich keine negativen Auswirkungen auf den Gewässerhaushalt oder Dritte entsteht, 

ist dem notwendigen Antrag im wasserrechtlichen Verfahren beizulegen. 

Die geplante Bebauung ist, wie die umliegende an die öffentliche Trinkwasserversorgung 

anzuschließen. 

 

 

Ableitung von Niederschlagswasser 

Folgende Punkte sind aus unserer Sicht im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung zu er-

gänzen: 

 

Die qualitative Bewertung von verschmutztem Niederschlagswasser erfolgt nach DWA-A 

102, nicht wie im Bebauungsplan unter 2.2 beschrieben nach DWA M 153. 

 

Der geplante Niederschlagswasserrückhalt über Rigolen auf den Grundstücken findet im 

Bebauungsplan bisher keine Erwähnung. Laut Abwägungsdokument soll diesbezüglich mit 

dem Vorhabensträger eine vertragliche Regelung getroffen werden. Diese Regelung sollte 

auch in den Bebauungsplan mit aufgenommen werden. 

 

Verschmutztes Niederschlagswasser ist nicht zwangsweise über die Mischwasser- bzw. 

Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen, wie unter 2.2 im Bebauungsplan beschrieben. 

Nach einer Vorbehandlung, welche den Vorgaben des Arbeitsblatts DWA-A 102 entspricht, 

ist gesammeltes Niederschlagswasser bevorzugt zu versickern bzw. falls dies aufgrund des 

vorhandenen Untergrundes nicht möglich ist, in ein Oberflächengewässer einzuleiten (siehe 

letzte Stellungnahme vom 07.02.2023).  

Eine Einleitung in den gemeindlichen Mischwasserkanal ist nach aktuellem Stand der Tech-

nik bei Neubauten nur noch in solide begründeten Ausnahmefällen möglich, falls keine Alter-

nativen umsetzbar sind. Außerdem muss das Rückhaltevolumen und die Regenentlastung 

des Mischwasserkanalsystems entsprechend dimensioniert sein. 

Nur falls keine andere Möglichkeit zur Beseitigung des gesammelten Niederschlagswassers 

besteht, ist eine Einleitung in das gemeindliche Kanalnetz in Erwägung zu ziehen. 

 

Die weiteren wasserwirtschaftlichen Belange aus unserer Stellungnahme vom 07.02.023 

wurden in ausreichender Weise berücksichtigt. 

 

 

Das Landratsamt Oberallgäu (Wasserrecht) erhält Abdruck dieses Schreibens. 




